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1195 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (989 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Bewährungshilfe 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht für 
jugendliche Rechtsbrecher die Einrichtung einer 
Bewährungshilfe vo,r, die durch Bundes
bedienstete als hauptamtliche Bewährungshelfer 
und durch ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 
ausgeübt werden soll. Das derzeitige System der 
Besorgung von Aufgaben der Bewährungshilfe 
durch private Vereine, deren Kosten der Bund 
trägt, soll noch solange beibehalten werden, bis 
'jeweils in den einzelnen Bundesländern auf die 
Führung der Bewährungshilfe unmittelbar durch 
den Bund umgestellt werden kann. 

Der Justiza~sschuß hat die Regierungsvorlage 
in seinen Sitzungen am 5. und 17. Feber 1969 
sowie am 4. März 1969 der Beratung unterzogen. 
Den Sitzungen wohnte der Bundesminister für 
Justiz Dr. K 1 e c a t s k y bei. Im Zuge seiner 
Beratungen sah sich der Ausschuß veranlaßt, Ab
änderungen am Text der Regierungsvorlage vor
zunehmen. 

Zu den Abänderungen wird folgendes be
merkt: 

Zu § 2: 

Eine erfolgreiche Ausübung der Tätigkeit 
eines Bewährungshelfers kann nur von Personen 
erwartet werden, die bereits eine gewisse innere 
Reife und Lebenserfahrung erlangt haben. Dies 
ist jedoch bei Personen, die das 24. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, nur ausnahmsweise 
der Fall. Die für die Bestellung als hauptamtlich 
tätiger Bewährungshelfer vorgesehene Alters
grenze soll daher derjenigen, die die Regierungs
vorlage für die Bestellung als ehrenamtlich tätiger 
Bewährungshelfer für richtig befunden hat, mit 
der Maßgabe angeglichen werden, daß ausnahms
weise auch die Bestellung von Personen, die diese 
Grenze noch nicht erreicht haben, zulässig sein 
soll. 

Der Ausschuß stellte zu Abs. 2 fest, daß durch 
diese Bestimmung die Bestellung von Bedienste
ten anderer Gebietskörperschaften als des Bun
des, die einer Dienststelle des Bundes zur Aus-' 
bildung für einen der im Abs. 1 angeführten 
Dienstzweige zugewiesen sind, nicht ausgeschlos
sen ist. 

Zu § 3: 

Der Ausschuß legte Wert darauf festzustellen, 
daß im Sinne der Erläuternden Bemerkungen 
Dienststellen und Außenstellen nach Möglichkeit 
nicht in einem Gebäude untergebracht werden 
sollen, das zur Unterbringung von Dienststellen 
der Justiz oder der Sicherheitsbehörden dient. 

Zu § 4: 

Die Ände,rung des Abs. 2 gehört in den Zu
sammenhang der zu § 5 empfohlenen Ergänzun
gen. 

Die Ergänzung des Abs. 3 räumt die Möglich
keit ein, die Vertretung des Dienststellenleiters 
im Verhinderungsfall auch ohne konkreten An
laß von vornherein zu regeln und damit dafür 
zu sorgen, daß bei Eintritt eines solchen Falles 
die Kontinuität der Tätigkeit in der Dienststelle 
gewahrt bleibt. 

Zu § 5: 

1. Im bisherigen Text des Paragraphen, der 
nunmehr die Absatzbezeichnung 1 erhält, soll in 
der Z. 1 der Hinweis darauf entfallen, daß der 
Dienststellenleiter die Bewährungshelfer in der 
Durchführung der Bewährungshilfe "durch Rat
schläge und Weisungen" anzuleiten hat. Dieser 
Hinweis ist einerseits überflüssig, weil es sich im 
Hinblick auf die allgemeine Vorschrift des 
Art. 20 Abs. 1 B.-VG. von selbst versteht, daß 
die Bewährungshelfer als Organe der Verwaltung 
an die Weisungen des Dienststellenleiters als des 
ihnen vorgesetzten Organes gebunden sind, und 
ebenso, daß die "Anleitung" auch die Erteilung 
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2 1195 der :Beilagen ' 

von R'atsdtlägenumfaßt.Anderseits schien die Zu § 13: 
Befürchtung' nicht unbegrüridet, daß aus jenem 
HInweis die unrichtige Ansicht herausgelesen 
werden könnte, es sei dem Bewährungshelfer 
jegliche eigene Initiative verwehrt und er müsse 
vielmehr vor jedem einzelnen Schritt in Erfül
lung seiner Aufgaben die RatSchläge und Weisun
gen des Dienststellenleiters einholen. 

2. Die Eigenart der Aufgabenstellung der Be
währungshilfe läßt es wünschenswert erscheinen, 

1. Die Bestimmung des Abs. 6 letzter Satz der 
Regierungsvorlage, wonach die Gebarung pri
vater Vereinigungen mit den ihnen zu,r Führung 
von Heimen zur Verfügung gestellten Bundes
mineln durch den Rechnungshof zu überprüfen 
wäre, soll entfallen, da die Mögfichkeit einer 
solchen überprüfung bereits auf Grund des § 13 
Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr.144/ 
1948, besteht. 

stärker als es die Regierungsvorlage vorgesehen 2. Durch eine ,Ergänzung des Abs. 7 soll Vor
hatte dafür Vorsorge zu treffen, daß die Tätig- sorge dafür getroffen werden, daß in dringenden 
keit im B'ereich der verschiedenen Dienststellen Fällen ein Schützling mit seinem Einverständnis 
entsprechend koordiniert wird. Im Wege der und mit Zustimmung des Leiters der zuständigen 
überwachung dieser Tätigkeit durch Organe des Dienststelle für Bewährungshilfe auch ohne vor
Bundesministeriums für Justiz als 'der allen herige Genehmigung durch das Bundesmini
Dienststellen vorgesetzten Aufsichtsbehörde ist sterium für Justiz unverzüglich in ein Heim auf
dies in einer wirtschaftlich vertretblren Weise genommen werden kann. Die endgültige Ent
nur in besch'ränktem Umfang möglich. Der Aus- 'smeidung über die Aufnahme soll jedoch stets 
schuß schlägt daher vor, den Leitern der Dienst- das Bundesministerium für Justiz treffen. 
stellen am Sitze der Landesgerichte in denjenigen 
Bundesländern, in denen mehr als eine Dienst-
stelle einzurichten sein wird, neben ihren sonsti- Zu § 14: 
gen Aufgaben ein näher umschriebenes Auf
sichtsrecht über die übrigen Dienststellen einzu
räumen (Abs. 2 und 3). Dementsprechend soll 
zum Leiter einer Dienststelle, dem ein solches 
Aufsichtsrecht übe'rtragen ist, jedoch nur ein 
Beamter oder Vertragsbediensteter mit hochschul
mäßiger Vorbildung bestellt werden können 
(§ 4 Abs. 2). 

Zu § 7: 

Der Ausschuß h~elt es im Interesse der gebote
nen überwachung und Betreuung der Tätigkeit 
der ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer für 
notwendig, die Besprechungen des Dienststellen
leiters mit diesen Bewährungshelfern nicht, wie 
in der Regierungsvorlage vorgesehen, mindestens 
einmal in zwei Monaten, sondern mindestens 
einmal in jedem Monat vorzusehen. 

Zu § 9: 

Der Ausschuß hat im Zuge seiner Beratungen 
auch die Frage erörtert, ob, wie dies im Mini
sterialentwurf vorgesehen gewesen war, zur Be
ratung des Ministeriums ein Fachheirat einge
richtet werden sollte. An Stelle dieser Institution 
wurde jedoch beschlossen, eine Beiziehung der 
im § 8 erwähnten Psychiater und Psychologen 
zu den Zusammenkünften der Dienststellenleitet 
zu ermöglichen. 

Zu § 11: 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß diese 
Bestimmung dem Bundesministerium für Justiz 
auch die Möglichkeit einräumt, mit der Ausbil
dung geeignete private Vereinigungen zu be
trauen. 

Nach der Regierungsvorlage sollten die 
Dienststellen für Bewährungshilfe dem Bundles
ministerium für Justiz "unmittelbar", das heißt, 
ohne Einschaltung einer Zwischeninstanz, unter
stehen. Nach der vom' Ausschuß empfohlenen 
Ergänzung des § 5 trifft dies jedoch auf die nicht 
am Sitze eines Landesgerichtes gelegenen Dienst
stellen nicht mehr zu. Das Wort "unmittelbar" 
soll daher entfallen. Das Recht des Bundesmini
steriums für Justiz, gegebenenfaUs auch mit 
solchen Dienststellen unmittelbar zu verkehren 
und ihnen unmittelbar Weisungen zu erteilen, 
bleibt davon unberührt. 

Zu § 15: 

Einem Wunsch der Praxis entsprechend soll 
nach dem neu eingefügten vorletzten Satz dieses 
Paragraphen dem Dienststellenleiter bereits bei 
der Vorbereitung der Bestellung eines Bewäh
rungshelfers und bei der Bestimmung der Person 
des Helfers (§ 16 Abs. 2 vorletzter Satz) das 
Recht zustehen, mit dem betreffenden Rechts
brecher persönlich Kontakt aufzunehmen und 
über ihn von Behörden Auskünfte einzuholen. 

Zu § 16: 

Die Regierungsvorlage hatte im Abs. 3 im 
Zusammenhang mit der Bestimmung der Person 
des Bewährungshelfers lediglich auf den Aus
nahmefall Bedacht genommen, daß das Gericht 
noch Erhebungen über diese Person anzustellen 
für nötig befinden könnte. Da jedoch primär 
andere Erhebungen in Betracht kommen, soll 
an dieser Stelle lediglich von Erhebungen 
schlechthin gesprochen werden. 

-----
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11 95 der Beilagen 

Zu § 11: 

Wie die Erfahrung lehrt, kommt es vereinzelt 
vor, daß Personen als Bewährungshelfer ehren
amtlich tätig werden, die sowohl in der Lage 
als auch willens sin<l, für diese Tätigkeit ein be
trächtlich'es Ausmaß an Zeit zu opfern. Solche 
Personen würden durch die auf den Regelfall der 
nebenberuflichen Ausübung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit eines Bewährungshelfers zugeschnittene 
Höchstbelastungsziffer von fünf Schützlingen je 
Bewährungshelfer in unbilliger Weise benach
teiligt. Diese Belastungsziffer soll daher nur "in 
der Regel" gelten, so daß sie in Ausnahmefällen 
überschritten werden kann. 

Zu § 19: 

Zu Abs. 1 stellte der Ausschuß fest, daß 
eine über die gerichtliche Ladung hinausgehende 
Möglichkeit, ein Zusammentreffen des Be
währungshelfers mit dem Schützling zu er
wirken, nicht besteht. 

Der Ausschuß hat es für richtig erachtet, die 
Pflicht zur Erteilung von Auskünften gegenüber 
dem Bewährungshelfer nicht, wie es die Re
gierungsvorlage vorgesehen hatte, auf die 
Gerichte zu beschränken, sondern auf alle Behör
den üherhauptauszudehnen, dafür jedoch als 
notwendiges Korrektiv so, wie dies schon bisher 
im § 19 Abs.2 zweiter Satz des Jugendgerichts
gesetzes 1961 angeordnet war, den Behörden die 
Möglichkeit einzuräumen, bei wichtigen Beden
ken die Akteneinsicht zu verweigern. 

Zu § 20: 

Nach Abs. 2 der Regierungsvorlage sollte der 
Bewährungshelfer über seine Tätigkeit und seine 
Wahrnehmungen vierteljährlich, auf Anordnung 
des Gerimtes aber allInonatlich schriftlich berich
ten. Da die Häufigkeit, in der solche Berichte 
erforderlich sind, von Fall zu Fall sehr verschie
den sein kann, schlägt der Ausschuß vor, die 
Ermessensfreiheit des Gerichtes in diesem Fall 
dahin zu erweitern, daß ihm die Berichte jeden
falls halbjährlich, auf besondere Anordnung aber 
auch in gesetzlich nicht näher festgelegten kürze
ren Abständen zu erstatten si'nd. 

Dr. Kranzlmayr 
Berich tersta tter 

Zu § 22: 

Die Regierungsvorlage hatte im Abs. 5 auch 
für den Fall der Beendigung der Bewährungs
hilfe mit dem Abtauf der Probezeit die ,Ent
hebung des Bewährungshelfers durch das Gericht 
angeordnet. Diese Regelung könnte den unrich
tig,en Eindruck hervorrufen, daß der Bewäh
rungshelfer seine Tätigkeit un«!r Umständen 
(wenn die Enthebung nicht zeitgerecht erfolgt) 
aud1 noch nach dem Ablauf der Probezeit fort
zusetzen hätte. Es soll daher in diesem Fall die 
Enthebung keiner richterlichen Verfügung be
dürfen, sondern bereits ex lege eintreten. 

Zu § 24: 

Der Ausschuß pflichtet zwar dem im § 12 
Abs. 2 zweite,r Satz der Regierungsvorlage ver
ankerten Grundsatz, wonach Personen, die zu· 
Aufgaben der Sicherheits- oder Kriminalpolizei 
verwendet werden, nicht als Bewährungshelfer 
aufgenommen werden dürfen, grundsätzlich bei. 
Er vermeint jedoch, daß zur Vermeidung un
billiger Härten von dieser Regelung diejenigen 
Personen ausgenommen werden sollten, die im 
Zeitpunkt <les Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes bereits als Bewährungshelfer ehrenamt-
lich tätig sind'. ' 

Nach einer Debatte, an der sich außer d'em 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. K lei n e r, 
Mo s e r, Dr. Dipl.-Ing. Johanna Ba y e r, Dok
tor Hertha F i ,r n b erg, Lola Sol a r, Dr. G e i
s chI ä ger, D r. B rod a, Lu p t 0 w i t s, Dok
tor B ass e t t i, Dr. Hai der, G u g gen b e r
ger und Dr. H e t zen aue r sowie der Bun
desminister für Justiz Dr. K lee a t s k y betei
ligten, wurde der Gesetzentwurf in der dem Be
richt beige druckten Fassung mit Stimmenein
helligkeit angenommen. 

Der Justizausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s s e- 'j. 
n enG e set zen t w u r f die verfassungs
mäßige' Zustimmung erteilen. 

Wien, am 4. März 1969 

Dr. Hauser 
Obmann 

2 

1195 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 11

www.parlament.gv.at



1195 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



1195 der Beilagen 5 

"j. 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 

die Bewährungshilfe (Bewährungshilfe
gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Personen und Einrichtungen der 
Bewährungshilfe 

Bewährungshelfer 

§ 1. Zur Bewährungshilfe (IV. Hauptstück des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961, BGB!. Nr. 278) 
sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes hauptamtlich oder ehren'amtlich 
tätige Bewährungshelfer heranzuziehen. 

Hauptamtlich tätige -Bewährungshelfer 

§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungs
hilfe (§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewäh
rungshelfer Beamte oder Vertragsbedienstete des 
Bundes, die tunlichst das 24. Lebensjahr voll
endet haben, aus folgenden Dienstzweigen zu 
bestellen: . 

L "Höherer Dienst in Justizanstalten" (Teil A 
Abschnitt II Dienstzweig Nr. 19 a der Anlage 1 
zur Dienstzweigeverordnung, BGB!. Nr. 164/ 
1948, in der Fassung der Verordnung der Bundes
regierung BGB!. Nr. 1/1955 und des Bundes
gesetzes BGB!. Nr. 334/1965); oder 

2. "Sozialer Betreuungsdienst in Justizanstal
ten" (Teil B Abschnitt II Dienstzweig Nr. 59 a 
der Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung, 
BGBl. Nr. 164/1948, in der Fassung der Ver
ordnungen der Bundesregierung BGBl. 
Nr.l/1955 und BGBl. Nr. 300/1964 und des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1965); oder' 

3. "Fachdienst der Bewährungshilfe" (Teil C 
Abschnitt II Dienstzweig Nr. 82 a der Anlage 1 
zur Dienstzweigeverordnung, BGBl. Nr. 164/ 
1948, in der Fassung der Verordnung der 
Bundesregierung BGB!. Nr. 300/1964 und des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1965). 

Bundes bestellt werden, die sich in AusbiLdung 
für einen der in A'bs. 1 angeführten Dienstzweige 
befinden. 

Dienststelle für Bewährungshilfe 

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat 
am Sitze jedes in Strafsachen tätigen Gerichts
hofes erster Instanz für den Sprengel des 
Gerichtshofes eine Dienststelle für Bewährungs
hilfe zu errichten und zu erhalten. 

(2) Das Bundesministerium für Justiz hat 
außerhalb des Sitzes der Dienststelle eine Außen
stelle für einen Teil des Sprengels zu errichten 
und zu erhalten, wenn dies nach dem Verhältnis 
zwischen der Ersparnis an Zeit und Kosten fü~ 
die Reisebewegungen und dem Aufwand für die 
Errichtung und Erhaltung der Außenstelle wirt
schaftlich gerechtfertigt ist. 

(3) Inden Dienststellen und Außenstellen ist 
dem Bewährungshelfer Gelegenheit zu geben, mit 
dem Rechtsbrecher, zU dessen Betreuung er be
stellt worden ist (dem Schützling), und mit ande
ren Personen, bei denen dies für die Bewährungs
hilfe zweckmäßig ist, zu Aussprachen zusammen
zutreffen. Außerdem ist dem Bewährungshelfer 
in diesen Stellen die Abwicklung des mit seinen 
Aufgaben zusammenhängenden Schriftverkehrs 
zu ermöglichen. 

Dienststellenleiter 

§ 4. (1) Das Bundesministerium für Justiz 
hat für jede Dienststelle für Bewährungshilfe 
einen hauptamtlich tätigen Bewährungshelfer als 
Leiter zu bestellen. 

(2) Als' Dienststellenleiter darf nur bestellt 
werden, wer seit mindestens drei Jahren in der 
Bewährungshilfe tätig ist und das im § 2 Abs. 1 
Z. 1 oder das im § 2 Abs. 1 Z. 2 bezeichnete 
Anstellungserfordernis, als Leiter einer Dienst
stelle am Sitze des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) 
oder dessen ständiger Vertreter jedoch nur, wer 
das im § 2 Abs. 1 Z. 1 bezeichnete Anstellungs
erfordernis -erfüllt. 

(2) Als Bewährungshelfer können auch provi- (3) Ist ein Dienststellenleiter verhindert, so 
sorische Beamte und Vertragsbedienstete des hat das Bundesministeriulll für Justiz einen 
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6 1195 der Beilagen 

hauptamtlim taugen Bewährungshelfer mit der 
Führung der Gesmäfte des Dienststel1enleiters 
zu hetrauen; das kann aum im vorhinein er
folgen. 

Aufgaben des Dienststellenleiters 

§ 5. (1) Der Dienststellenleiter hat die Dienst
stelle zu führen. Außer' den in anlderen Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes bezeimneten Auf
gaben obliegen ihm die folgenden: 

1. Er hat die Tätigkeit der im Sprengel der 
Dienststelle tätigen Bewährungshelfer zu unter
stützen und zu überwachen und die Bewährungs
helfer in der Durmführung der Bewährungs
hilfe anzuleiten. 

2. Er hat ülber die hauptamtlich tätigen Be
währungshelfer die unmittelbare Dienstaufsimt 
auszuüben. 

3. Er hat die Verbindung mit anderen Stellen 
und Personen, deren Hilfe zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bewährungshilfe benötigt wird, 
herzustellen und zu pflegen, soweit es sim um 
Angelegenheiten grundsätzlimer Art handelt. 

4. Er hat die täglichen Dienststunden in der 
Dienststelle für Bewährungshilfe so zu bestim
men, wie es fÜr die DurmfÜhrung der Bewäh
rungshilfe im Hinblick auf die Besonderheiten 
der Dienststelle am zweckmäßigsten ist. 

5. Er. hat für sim und für jeden einzelnen 
hauptamtlich taugen Bewährungshelfer be
stimmte Stunden - und zwar jeweils mindestens 
vier in jeder Wome - für die Vorsprache nimt 
geladener Parteien festzusetzen und durch An
schlag inden Amtsräumen kundzumachen. 

6. Er hat im Fall einer voraussimtlim sechs 
Wochen nimt übersteigenden vorübergehenden 
Verhinderung eines Bewährungshelfers einem 
oder mehreren anderen Bewäihrungshelfern die 
stellvertretende Besorgung ,der Aufgaben des ver
hinderten Bewährungshelfers zu übertragen. 

7. Er hat, soweit dies mit der ErfüÜung der 
übrigen ihm übertragenen Aufgaben vereinbar 
ist, aum die Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
auszuüben und die Kanzleigeschäfte der Dienst
stelle zu besorgen. 

(2) Sind in einem Bundesland mehrere Dienst
stellen für Bewährungshilfe eingerichtet, so ob
liegen dem Leiter der Dienststelle am Sitze des 
Landesgerimtes hinsimtlim der übrigen Dienst
stellen in diesem Bundesland und dem Leiter der 
Dienststelle in Wien hinsimtlim der Dienststellen 
in Niederösterreim nom folgende Aufgaben: 

1. Er hat die Tätigkeit der Dienststellenleiter 
zu unterstützen und zu überwamen und sie in 
der Durmführung der Bewährungshilfe im Be
reich der Dienststelle anzuleiten. 

2. Er hat über die Dienststellenleiter die un
mittelbare Dienstaufsicht auszuüben. 

3. Er kann in Angelegenheiten, die über den 
örtlimen Wirkungsbereim der DielllStstelle hin
ausgehen, die in .A:bs. 1 Z. 3 vorgesehenen Auf
gaben des Dienststel1enleiters an sim ziehen. 

4. Er hat mit den Dienststellenleitern jeden 
Monat eine Bespremung abzuhalten, auf der 
Fragen der Durmführung der Bewährungshilfe 
zu erörtern sind. 

5. Er kann, wenn es wegen der Smwierigkeit 
der zu bespremenden Fälle oder zur Ausbildung 
zweckmäßig ist, die im § 7 vorgesehenen Be
spremungen anstelle des Dienststellenleiters 
unterdessen Beiziehung abhalten. 

(3) Das Bundesministerium für Justiz kann 
unter Bedamtnahme auf den Umfang der dem 
Leiter einer Dienststelle am Sitze des Landes
gerimtes (A'hs. 2) obliegenden Aufgaben einen 
anderen hauptamtlim tätigen Bewährungshelfe~ 
derselben 'Dienststelle mit dessen ständiger Ver
tretung in den ihm nam Abs. 2 obliegenden Auf
gaben betrauen. 

Kanzleipersonal 

§ 6. Können die Kanzleigesmäfte der Dienst
stelle durch den Dienststellenleiter selbst nicht 
besorgt werden, sind für die Besorgung dieser 
Gesmäfte Beamte oder Vertragsbedienstete des 
Bundes zu bestellen. 

Besprechungen des Dienststellenleiters mit. den 
Bewährungshelfern 

§ 7. (1) Der DienststeUenleiter hat mit den 
hauptamtlich taugen Bewährungshelfern der 
Dienststelle alle zwei 'Women, mit den ehren
amtlim tätigen jeden Monat' eine Bespremung 
abzuhalten. Ist von häufigeren Bespremungen 
ein Nutzen für die Bewährungshilfe zu erwarten, 
der die Namteile des mit der Teilnahme ver
bundenen Zeitverlustes. und Kostenaufwandes 
überwiegt, so haben die Besprechungen in kürze
ren Zeitabständen zu erfolgen. 

(2) Bei diesen Besprechungen ist die Durm
führung der Bewährungshilfe für die einzelnen 
Smützlinge zu erörtern. Die Dienststellenleiter 
haben dabei darauf hinzuwirken (§ 5 Abs. 1 
Z. 1), daß die Bewährungshilfe nach einheitlimen 
Gesimtspunkten und so durchgeführt wird, wie 
es den gesetzlichen Bestimmungen, den allge
meinen Erkenntnissen über die zweckmäßigste 
Gestaltung der Bewährungshilfe und den auf den 
Zusammenkünften der Dienststellenleiter (§ 9) 
gewonnen Erkenntnissen entsprimt. 

Beiziehung von Psychiatern und Psychologen 

§ 8. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat 
zur Beratung der Dienststellen Famärzte für 
Nerven- und Geisteskrankheiten (Psymiater) und 
Personen, die das· Doktorat ·der Philosophie aus 
dem Hauptfam Psymologie erworben haben 
(Psychologen), zU bestellen. 
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(2) Hält der Dienststellenleiterbei einer Be
sprechung (§ 7) eine solche Beratung für erfor
derlich, so hat er einen dieser Psychiater oder 
Psychologen beizuziehen. 

Zusammenkünfte der Dienstistellenleiter 

§ 9. Das Bundesministerium für Justiz hat 
einmal in jedem Jahr die Dienststellenleiter 
zu einer Zusammenkunft einzuberufen, bei der 
Fragen der Durchführung der Bewährungshilfe 
zu erörtern sind. Zu dieser Zusammenkunft 
können auch die im § 8 genannten Personen 
beigezogen werden. 

Tätigkeitsberichte 

§ 10. Die Leiter der Dienststellen für Bewäh
rungshilfe haben bis zum 1. März jedes Jahres 
über die Tätigkeit der Bewährungshilfe im vor
angegangenen Kalenderjahr im Sprengel der 
Dienststelle dem Bundesministerium für Justiz 
schriftlich Bericht zu erstatten. 

Ausbildung und Fortbildung 
/ 

§ 11. Das Bundesministerium für Justiz hat 
für die fachliche Ausbildung und Fortbildung der 
Bewährungshelfer zu sorgen. 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 12. (1) Personen, die dazu bereit sind, die 
Tätigkeit eines Bewährungshelfers ehren:tmtlich 
auszuüben und die hiefür geeignet erscheinen 
(Abs. 3), sind vom Leiter der Dienststelle in ein 
Verzeichnis .aufzunehmen. Sobald sie in das Ver
zeichnis aufgenommen sind, dürfen sie für diese 
Dienststelle als ehrenamtlich tätige Bewährungs
helfer herangezogen werden. Bei Wegfall der 
Voraussetzungen sind sie aus dem Verzeichnis 
auszuscheiden. Der Dienststellenleiter hat jede 
Eintragung oder Streichung einer Person in 
diesen Verzeichnissen dem Präsidenten des in 
Strafsachen tätigen Gerichtshofes erster Instanz, 
an dessen Sitz die Dienststelle errichtet ist, und 
dem Bundesministerium ,für Justiz schriftlich 
mitzuteilen. 

(2) Als ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer 
darf nur aufgenommen werden, wer das 
24. Lebensjahr vollendet hat und im übrigen 
fähig ist, das Amt eines Geschwornen oder 
Schöffen auszuüben. Personen, die zu Aufgaben 
der Sicherheits- oder Kriminalpolizei verwendet 
werden, dürfen nicht als Bewährungshelfer auf
genommen werden. 

(3) Ob eine Person für die Tätigkeit als Be
währungshelfer geeignet erscheint, hat der Leiter 
der Dienststelle für Bewährungshilfe (Abs. 1) 
festzustellen. Zu diesem Zweck hat er ein Ge
sprädl mit ,dem Bewerber zu führen, Einsicht in 
die von diesem vorzulegenden Urkunden üb~r 

seine Person, seme Ausbildung und seine beruf
liche Tätigkeit zu nehmen und eine Auskunft 
des Strafregisteramtes einzuholen. 

(4) Den ehrenamtlich tätigen Bewährungs
helfern gebührt für ihre Tätigkeit eine steuer
freie Entschädigung, die für jeden Schützling 
monatlich 200 S beträgt, sowie unbes'chadet des 
Abs. 5 der Ersatz der weiteren Barauslagen, so
weit sie für ihre Tätigkeit erforderlich sind. 

(5) Die ehrenamtlichen Bewährungshelfer 
haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
Kosten, die ihnen durch die Reise an den Ort der 
Besprechung (§ 7), durch den Aufenthalt an 
diesem Ort und durch die Rückreise verursacht 
werden. Auf diesen Anspruch finden die Bestim
mungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 179, über die Gebühren der. Ge
schwornen und Schöffen mit der Maßgabe An
wendung, daß die Bestimmung der Gebühren 
dem Dienststellenleiter und die Entscheidung 
über eine Beschwerde gegen diese Bestimmung 
dem Bundesministerium für Justiz zustehen. 

Heime für Bewährungshilfe 

§ 13. (1) Das Bundesministerium für Justi;,; 
hat jährlich auf Grund gutächtlicher Augerun
gen der Leiter der Dienststellen für Bewährung,
hilfe, in deren Sprengel geeignete Heime (Abs. 3) 
bestehen oder die Einrichtung solcher Heime 
bea!bsichtigt ist, für das folgende Kalenderjahr 
festzustellen, bei wie vielen Schützlingen wegen 
des Fehlens einer geeigneten Unterkunft der 
Zweck der Bewährungshilfe voraussichtlich nicht 
erreicht werden' könnte. 

(2) Auf Grund ,dieser Feststellung hat das 
Eundesministerium für Justiz jährlich mitpriva
ten Vereinigungen, die sich bereit erklären, 
Schützlinge in geeignete Heime (Abs. 3) aufzu
nehmen, Verträge abzuschließen. In diesen Ver
trägen ist eine Vergütung des Aufwandes zu ver
einbaren, der diesen Ver.einigungen daraus cr-
wächst, daß sie in ein solches Heim Schützlinge 
aufnehmen, die entweder darum ersucht haben 
und bei denen es das Bundesministerium für 
Justiz für zweckmäßig erachtet hat (Abs. 7) oder 
denen eine dahingehende Weisung (§ 18 Abs. 1 
des Jugendgerid1tsgesetz.es 1961, BGBl. Nr. 278) 
erteilt worden ist. 

(3) Ein Heim ist geeignet, wenn 
1. das Heim von einer Person geleitet wird, 

die die Anstellungserfordernisse für den Dienst 
eines hauptamtlich tätigen Bewährungshelfers 
erfüllt, 

2. in dem Heim nur Personen desselben Ge
schlechtes untergebradlt werden, 

3. die in das Heim aufgenommenen Schütz
linge. verpflid1tet sind, für die ihnen gewährte 
Unterkunft ein ihren Verhältnissen angemessenes 
Entgelt zU entrichten) 
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4. die Heimordnung jede dem Zweck der Be~ 
währungshilfe a'bträgliche Benützung des Heimes 
verbietet und 

Zur Vorbereitung dieser Außerung sind die Be
stimmungen des § 19 Abs. 1 bis :3 dem Sinne 
nach anzuwenden. Die Äußerung des Dienst
suellenleiters ist für das Gericht nicht verbind
lich. 

5. Personen, die trotz Abmahnung beharrlich 
gegen die Heimordnung verstoßen und dadurch 
den Zweck. 'der Bewährungshilfe gefähr,den, von 
der welteren Unterbringung ausgeschlossen Bestimmung des Bewährungshelfers 
werden. § 16. 'Cl) In der Entscheidung, mit der ein 

(4) Das Bund~sministerium für Justiz hat auf Bewährungshelfer bestellt wir,d (§§ 20 und 21 
Grund der Voranschläge der Vereinigungen des Jugendgerichtsgesetzes 1961, BGBl. Nr. 278), 
unter Zugrundelegung einer sparsamen, wirt- hat das Gericht mit Ausnahme der Fälle des 
schaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung aus Abs. 3 auch die Person des Bewährungshelfers 
den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehe- zu bestimmen. 
nen Aufwandskrediten für Bewährungshilfe einen (2) Vor jeder Entscheidung, mit der die Per
Vorschuß auf den vermutlichen Aufwand zu ge- son des Bewährungshelfers bestimmt wird, hat 
währen. das Gericht eine Äu~erung des Leiters der 

(5) Die gutächtlichen Äußerungen (Abs. 1) und Dienststelle für Bewährungshilfe, , in deren 
die Voranschläge (A'bs. 4) sind jeweils bis zum Sprengel der Rechtsbrecher seinen Wohnsitz oder 
1. Juni jedes Jahres für das darauffolgende gewöhnlichen Aufenthalt hat,da.rüber einz'll
Kalenderjahr zu erstatt~n. holen, welche Person zum Bewährungshelfer be-

(6) Die Vereinigungen haben für jedes Kalen- , stimmt werden soll. Dem Dienststellenleiter sind 
derjahr bis zum 1. März des darauffolgenden die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens so weit 
Jahres Rechnungsabschlüsse d'em Bundesministe- bekanntzugehen, als es zur Beurteilung des Falles 
rium für Justiz vorzulegen und mit ihm abzu- erforderlich ist. Zur Vorbereitung dieser Äuße
rechnen. rung sind die Bestimmungen d'es § 19 Abs. 1 

(7) Die Entscheidung darüber, ob ein Schütz- bis 3 dem Sinne nach anzuwenden. Die Auße
ling, ,der darum ersucht hat, in ein Heim aufge-l r~ng des J?ien.ststellenleiters ist für das Gericht 
nommen werden soll, weil sonst wegen des mcht verbmdhch. 
Fehlens e~,ner geei?neten Unte:ku~ft de: Zweck (3) Liegt eine Außerung des Dienststellen
de.r Bewahrungs~llfe vorausslchtllch mcht .e:- leiters (Abs. 2) noch nicht vor od!er erachtet das 
re1c?t we:.den k~nnte, steht .~em Bundes~ml- Gericht noch Erhebungen für ,erforderlich, so 
stenu~ fur Jus~~z l1Ja~ Anhort;ng des. LeIters hat es die Person des Bewährungshelfers nach 
aer Dlenststelle fu.: B:währ~ngshllfe zu, ,m deren Rechtskraft der Entscheidung (Abs. 1) durch 
Sprengel der Schutzlmg semen Wohnsltz oder Beschluß zu bestimmen. 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn der Zweck 
der Bewährungshilfe sonst voraussidltlich nicht 
erreicht werden könnte, kann der Schützling bis 
zur Entscherdungdes Bundesministeriums für 
Justiz vorläufig mit Zustimmung des Dienst
stellenleiters in das Heim auf~enommen werden. 

(4) Findet vor der Bestimmung der Person 
des Bewährungs'helfers noch eine Hauptverhand
lung statt, so hat das Gericht die von ihm in 
Aussicht genommene Person dazu zu laden. 

(5) Das Gericht hat die Entscheidung, mit der 
die Person des Bewährungshelfers bestimmt 

Vorgesetzte ßehörde wird, nach deren Rechtskraft &m DiensteUen-
§ 14. Die Dienststellen für Bewährungshilfe leiter (Abs. 2) zuzustel1'en. 

unterstehen dem Bundesmini:sterium für Justiz. (6) Die Entscheidung, mit der die Person des 
Bewährungshelfers bestimmt wird, kann nur mit 

ZWEITER ABSCHNITT I Beschwerde angefochten yrerden. Die Bestim-
Dur c h f ü h run g der B e w ä h run g s-I mungen des § 20 Abs. 4 und 5 des Jugend'-

h i 1 f e geridltsgesetzes 1961, BGBl. Nr. 278, gelten dem 
Sinne nach. 

Vorbereitung der Bestellung eines Bewährungs-
helfers 

§ 15. Hegt das Gericht Zweifel, ob für einen 
Rechtshrecher ein Bewährungshelfer zu bestellen 
sei, so hat es unter Bekanntgabe der bisherigen 
für die Beurteilung des Falles erforderlichen Ver
fahrensergebnisse über die Zweckmäßigkeit einer 
solchen Anordnung eine Äußerung des Leiters 
der Dienststelle für Bewährungshilfe einzuholen, 
in deren Sprengel der Rechtsbrecher seinen 
W9hnsit~ oder ~ewöhnli<;hel} A\lf~nthalt hat. 

Auswahl des Bewährungshelfers 

§ 17. (1) Als Bewährungshelfer darf nur eine 
solche Person bestimmt werden, die als haupt
amtlich tauger Bewährungshelfer für jene 
Dienststelle bestellt ist, in deren Sprengel der 
Rechtsbrecher sdnen Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt hat, oder die als ehrenamtlich 
tätiger Bewährungshelfer in das Verzeichnis (§ 12 
Abs. t) dieser pienst$t~lle ein~etral?en is~, 
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(2) Stehen mehrere Bewährungshelfer zur Ver
fügung, so ist derjenige auszuwählen, dessen Be
stellung im Hinblick. auf seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie im Hinblick. auf die Eigenart 
und die persönlichen Verhältnisse des Rechts
brechers am besten geeignet erscheint, den Zweck. 
der Bewährungshi:lfe zu erfüllen. 

(3) Ein hauptamtlich tätiger ßiewährungshelfer 
darf nicht mehr als 30 und ein ehrenamtlich 
tätiger Bewährungshelfer in der Regel nicht 
mehr als fünf Schützlinge betreuen; hierauf ist 
bei der Auswahl Bedacht zu nehmen. 

Belehrung des Rechtsbrechers über die 
Bewährungshilfe 

§ 18. Bestellt das Gericht einen Bewährungs
helf,er, so hat es den Rechtsbrecher über die Be
währungshilfe zu belehren: 

Rechte des Bewährungshelfers in Ausübung 
seines Amtes 

§ 19. (1) Der Bewährungshelfer hat das Recht, 
mit dem Schützling zusammenzutreffen. Ist es 
dem Bewährungshelfer sonst nicht möglich, mit 
dem Schützling zusammenzutreffen, so hat das 
Gericht auf Antrag des Bewährungshelfers den 
Schützling vorzuladen. 

(2) Wird eine Haft über den Schützling ver
hängt oder eine über ihn verhängte Haft auf
gehoben, so ist der BewährungsheHer davon zu 
verständigen. Das Recht, einen verhafteten 
Schützling zu besuchen, steht dem Bewährungs
helfer in gleichem Umfang zu wie einem Rechts
beistand des Verhafteten. 

(3) AUe Behörden haben dem Bewährungs
helfer die erforderlichen Auskünfte über den 
Schützling zu erteilen und ihm Einsicht ~n die 
über den Schützling geführten Akten zu ge
währen, wenn keine wichtigen Bedenken da~ 
gegen bestehen. 

(4) Erfordert es der Zweck. der Bewährungs
hilfe, so haben der Erziehungsberechtigte; der 
gesetzliche Vertreter, der Leiter der Schule, der 
Leiter der Berufsausbil'dung sowie der Dienst
geber dem Bewährungshelfer Auskunft über den 
Lebenswandel und die Arbeitsleistung des 
S9-tützlings zu erteilen. 

(5) . Ein ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer 
steht in Ausübung seines Amtes einer obrigkeit
lichen Person im Sinne des § 68 des Strafgesetzes 
gleich. 

Pflichten des Bewährungshelfers in Ausübung 
seine$ Amtes 

§ 20; (1) Der Bewährungshelfer hat seine Auf
g~ben mit tunlichster Schonung der Ehre des 
Schützlings zu erfüllen. 

(2) Der Bewährungshelfer .hat dem Gericht 
halbjährlich über seine Tätigkeit und seine Wahr
nehmungen schriftlich zu berichten. Auf Anord
nung des Gerichtes ist jedoch in kürzeren Ab
ständen schriftlich oder mündlich Bericht zu 
erstatten, wenn dies wegen der Eigen\1.rt und der 
persönlichen Verhältnisse des Schützlings erfor
derlich ist, um den Zweck der Bewährungshilfe 
zu erreichen. 

(3) Die schriftlichen Berichte sind im Wege 
der Dienststelle für Bewährungshilfe zu über
mitteln. Der Dienststellenleiter hat die Berichte, 
wenn es nach seiner eigenen Kenntnis des Einzel
falles und nach seinen Kenntnissen und Erfah
rungen auf dem Gebiete der Bewährungshilfe er
forderlich ist, ergänzen zu lassen oder auch 
selbst zu ergänzen; die Ergänzung ist als solche 
zu kennzeichnen. 

(4) Der Bewährungshelfer hat die wesent
lichen Vorkommnisse bei der Betreuung seines 
Schützlings in einem Tagebuch festzuhalten. Aus 
dem Tagebuch müssen der Stand der Betreuung 
und die jeweiligen nächsten Zielsetzungen der 
Betreuungsarbeit jederzeit ersichtlich sein. 

(5) Ein ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer 
ist, außer wenn er eine amtliche Mitteilung zu 
machen hat, jedermann gegenüber zur Verschwie
genheit über ,die in Ausübung seiner Tätigkeit 
gemachten Wahrnehmungen verpflichtet, soweit 
die Geheimhaltung im Interesse eines Beteiligten 
erforderlich ist. Die Verletzung dieser Pflicht ist 
ebenso zu bestrafen wie eine gesetzwidrige Ver
lautba.rung (§ 309 des Strafgesetzes). 

Arbeitszeit und Dienststunden der Bewährungs
helfer 

§ 21. (1) Die wöchentliche Arbeitszei,t d~r 
hauptamtlich tätigen Bewährungshelfer und 
anderer in der Dienststelle für Bewährungshilfe 
beschäftigter Personen hat der für die übrigen 
Bundesbediensteten 'zu entsprechen. 

(2) Der hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 
hat in der Dienststelle insoweit anwesend zu 
sein, als es zur gewissenhaften Ausführung seiner 
dort zu verrichtenden Dienstobliegenheiten er
forderlich ist. Im übrigen ist er bei seiner Tätig
keit an keine festen Dienststunden gebunden. 

Wechsel in der Person des Bewährungshelfers 

§ 22. (1) Das Gericht hat den einem Rechts
brecher besteHten ß.ewährungsheIfer zu entheben 
und an seiner Stelle einen anderen Bewährungs
helfer zu bestimmen: 

1. wenn der hauptamtlich tätige Btiwährungs
helfer aus dem Dienststand ausscheidet oder für 
eine andere Dienststelle bestellt wird oder der 
ehrenamtlich tätige Bewährungshelftir aus dem 
Verzeichnis (§ 12 Abs. 1) ausgeschieden wird, 
oder 
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2. wenn der Bewährungshelfer wegen seines 
Gesundheitszustandes oder aus anderen Gründen 
voraussichtlich für einen sechs Wochen über
steigenden Zeitraum verhindert ist, dem Schütz
ling weiterhin Bewährungshilfe zu leisten, oder 
wenn der Bewährungshelfer hiezu nicht geeignet 
ist. 

(2) Nimmt der Schützling seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sprengel einer 
anderen Dienststelle für Bewährungshilfe, so hat 
das Gericht den bisher bestellten Bewährungs
helfer zu entheben und an seiner Stelle einen 
Bewährungshelfer der nunmehr zuständigen 
Dienststelle (§ 17 Abs. 1) zu bestimmen, es sei 
denn, daß die Fortführung der Bewährungshilfe 
durch den bisher bestellten Bewährungshelfer 
zweckmäßiger erscheint und wirtschaftlich ge
rechtfertigt ist. 

(3) Der Bewährungshelfer hat das Gericht 
unverzüglich davon zu verständigen, wenn der 
Schützling den Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt im Sprengel einer anderen Dienststelle 
der Bewährungshilfe nimmt. 

(4) § 16 Abs. 2, 5 und 6 dieses Bundesgesetzes 
ist anzuwenden. 

(5) Wird die Bewährungshilfe vor Ablauf der 
Probezeit aufgehoben (§ 20 Abs. 2 des Jugend
gerichtsgesetzes 1961, BGBl. Nr. 278), so hat das 
Gericht zugleich den Bewährungshelfer zu ent
heben und dies dem Leiter der zuständigen 
Dienststelle für Bewährungshilfe (§ 17 Abs.l) 
mitzuteilen. Endet die Bewährungshilfe mit dem 
Ablauf der Probezeit, so gilt der Bewährungs
helfer als mit diesem Zeitpunkt enthoben. 

Zuständigkeit 

§ 23. Die im zweiten Abschnitt bezeichneten 
Amtshandlungen des Gerichtes obliegen dem 
Gericht, das für die Bestellung eines Bewährungs
helfers zuständig ist (§§ 20 und 21 des Jugend
gerichtsgesetzes 1961, BGBL Nr. 278). 

'DRITTER ABSCHNITT 

Mit wir k u n g p r i v a t e r Ver ein i g u n
gen 

Vorläufige Führung der Bewährungshilfe durdl 
private Vereinigungen 

§ 24. (1) Das Bundeministerium für Justiz 
kann bis zu dem nach § 27 zu bestimmenden 
Tag die Besorgung der Aufgaben der im ersten 
Abschnitt dieses Bundesgesetzes vorgesehenen 
Einrich tungen für den Bereich einer oder meh
rerer Dienststellen einer privaten Vereinigung 
übertragen, die in der Bewährungshitfe tätig ist, 
über ähnliche Einrichtungen verfügt und zur 
Mitarbeit bei der Führung und beim Aufbau der 
Bewährungshilfe bereit ist. 

(2) Solange in einem Bundesl'and die voriäufige 
Führung der Bewährungshilfe privaten Vereini
gungen übertragen ist, sind in diesem Bundes
land die Vorschriften des zweiten Abschnittes 
dieses Bundesgesetzes mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. An die Stelle des Leiters der Dienststelle 
für Bewährungshilfe tritt der Leiter der Ge
schäftsstelle der Vereinigung, der die Führung 
d'er Bewährungshilfe im Sprengel der Dienststelle 
übertragen ist. 

2. § 12 Abs. 2 zweiter Satz findet auf Personen, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes bereits ehrenamtlich tätige Bewäh
rungshelfer sind, keine Anwendung. 

3. § 17 Abs. 3 und § 21 sind dem Sinne nach 
auf die ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer 
anzuwenden, die im Rahmen einer privaten 
Vereinigung gleich einem hauptamtlich tätigen 
Bewährungshelfer beschäftigt werden. 

Ersatz des Aufwandes 

§ 25. (1) Das Bundesministerium für Justiz 
hat einen Vorschuß auf den vermutlichen Auf
wand, der privaten Vereinigungen aus der 
Führung drer Bewährungshilfe(§ 24) erwächst, 
auf Grund der Voranschläge der Vereinigungen 
unter Zugrundelegung einer sparsamen, wirt
schaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung aus 
den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehe
nen Aufwandskrediten für Bewährungshilfe zu 
gewähren. 

(2) § 13 Abs. 5 und 6 dieses Bundesgesetzes ist 
dem Sinne nach anzuwenden. 

Zuteilung von Beamten und Vertragsbedienste
ten für die Bewährungshilfe 

§ 26. Das Bundesministerium für Justiz hat 
geeignete Beamte und Vertragsbedienstete seines 
Verwaltungsbereiches zur Erfüllung von Auf
gaben der Bewährungshilfe einer von einer pri
vaten Vereinigung eingerichteten Geschäftsstelle 
für BewährungshiIfe zur Dienstleistung zuzu
teilen, wenn 

1, der Vereinigung die vorläufige Führung der 
Bewährungshilfe überlassen ist, 

2. die Vereinigung eine gutächtliche 1\ußerung 
erstattet, wonach der in Betracht kommende Be
dienstete Zur Erfüllung von Aufgaben der Be
währungshilfe voraussichtlich geeignet ist, 

3. eine solche Zuteilung im dienstlichen Inter
esse liegt, 

4. der Beamte oder Vertragsbedienstete mit 
der Zuteilung einverstanden ist und 

5. die BeschäftiguDg des Bediensteten in jenem 
Umfang gesichert ist, wie sie für den hauptamt
lich tätigen Bewährungshelfer vorgesehen ist 
(§ 21 Abs. 1). ' 

1195 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 11

www.parlament.gv.at



1195 der Beilagen 11 

übergangsbestimmung 

§ 27. Der Tag, an dem in einem Bundesland 
oder in mehreren Bundesländern der Aufbau der 
im ersten Abschnitt dieses Bundesgesetzes vorge
sehenen Einrichtungen der Bewährungshilfe ab
geschlossen ist, wird durch Bundesgesetz be
stimmt. 

VIERTER ABSCHNITT 

Anderungen des Gesetzes über die 
,bedingte V'erurteilung 1949 und 
des Jugendgerichtsgesetzes 1961 

Änderungen, des Gesetzes über die bedingte Ver-
urteilung 1949 

§ 28. Das Ges,etz über die bedingte Verurtei
lung 1949, BGBL Nr. 277, wird ergänzt wie 
folgt: 

1. § 3 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

amt), der Jugendgerichtshilfe und der dem 
Jugendlichen bestellte Bewährungshelfer der 
nichtöffentlichen Sitzung beiwohnen." 

5. Nach § 44 ist folgender § 44 a einzufügen: 

,,§ 44 a. Ist einem Rechtsbrecher die Weisung 
erteilt worden, sich einer notwendigen ärztlichen 
Behandlung zu unterziehen (§ 18 Abs. 4 dieses 
Bundesgesetzes) und hat der Rechtsbrecher nicht 
Anspruch auf entsprechende Leistungen aus 
einer Krankenversicherung, so hat die Kosten 
der Behandlung der Bund zu übernehmen, jedoch 
nur bis zu dem Ausmaß, in dem die Versiche
rungsanstalt öffentlich Bediensteter für die 
Kosten aufkäme, wenn der Schützling in der 
Krankenversicherung der Bundesangestellten ver
sichert wäre; einen Behandlungsbeitrag (§ 63 
Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/67) hat der 
Schützling nicht zu e.rbringen. Die Entschddung 
über die übernahme der Kosten steht dem in 
§ 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes bestimmten 
Gericht zu." 

6. § 51 hat zu lauten: 
,,1. wenn der Verurteilte den Weisungen des 

Gerichtes trotz förmlicher Mahnung aus bösem 
Willen nicht nachkommt oder sich beharrlich der 
Schutzaufsicht oder der Bewährungshilfe 

,N e r t e i cl i gun g des B e s c h u I d i g t e n 
ent- dur c h 0 r ga n e der J u gen d ger ich t s

hilf e. zieht;". ' 

2. § 14 Abs. 1 Z.1 hat zu lauten: 

,,1. wenn der Entlassene seinen Weisungen 
trotz förmlicher Mahnung aus bösem Willen 
nicht nachkommt oder sich beharrlich der Schutz
aufsicht oder der Bewährungshilfe entzieht;". 

§ 51. Im Strafverfahren wegen einer Jugend
straftat kann das Gericht die Organe der Jugend
gerichtshi-lfe auch damit betrauen, dem Beschul
digten durch übernahme der Verteidigung (§ 38 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes) Beistand zu 
leisten." 

Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes 1961 7. Im § 59 entfällt Abs. 2; die bisherigen 

§ 29. Das Jugendgerichtsgesetz 1961, BGBl. Abs. 3 bis 5 erhalten die Absatzbezeichnungen 
Nr. 278, wird geändert wie folgt: ,,(2)" bis ,,(4)". 

1. § 19 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für die Durchführung der Bewährungs
hilfe 'gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Bewährungshilfe, BGBL Nr. XX/1969." 

2. § 19 Abs. 3 entfällt. 

3. § 21 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen für 
die Bewährungshilfe auch für die vorläufige Be
währungshilfe." 

4. § 41 'Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Neben den im § 230 der Strafprozeß
ordnung 1960 genannten Personen können im 
Falle eines Ausschlusses der öffentlichkeit nach 
Abs. 1 auch der gesetzliche Vertreter des Jugend
lichen, die Erziehungsberechtigten sowie Ver
treter der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugend-

FüNFTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 
1969 in Kraft. 

(2) Soweit das Bundesministerium für Justiz 
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes entsprechende Maßnahmen zur Voll
ziehung des IV. Hauptstückes des Jugendgerichts
gesetzes 1961, BGBl. Nr. 278, getroffen hat, gel
ten diese als Maßnahmen im Sinne der §§ 24 
Abs. 1, 25 und 26. 

Vollziehung 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bundesminister für Justiz be
traut. 
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